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III. Änderung des Grundlagenvertrages 

zwischen der Gemeinde Rosendahl und der Kolpingsfamilie Osterwick 

vom 15. September 2010 

 

Zwischen 

der Gemeinde Rosendahl, vertreten durch den Bürgermeister Christoph Gottheil, 
dienstansässig Hauptstraße 30, 48720 Rosendahl, 

- nachstehend „Gemeinde“ genannt“ 

und 

dem Verein Kinder-, Jugend & Familienhilfe Kolping Rosendahl e.V., Amtsgericht Coesfeld 
VR 7120, vertreten durch 

a) 1. Vorsitzenden Jürgen van Deenen, Lionweg    , 48720 Rosendahl 
b) 2. Vorsitzenden Franz Potthoff, Am Bahndamm 6, 48720 Rosendahl 
– nachstehend „KiJuFam Kolping Rosendahl e.V. genannt 

und 

der Kolping-Bildungswerk Diözesanverband Münster GmbH, Amtsgericht HRB 2466, 
vertreten durch 

a) den Geschäftsführer Uwe Sluiter, Gerlever Weg 1, 48653 Coesfeld 
b) N.N. 
- nachstehend „Kolping-Bildungswerk GmbH“ genannt 

 

wird folgende III. Änderung des am 15. September 2010 zwischen der Gemeinde 
Rosendahl und der Kolpingsfamilie Osterwick geschlossenen Grundlagenvertrages über den 
Umbau und Betrieb des Gebäudes „Brink 1“ im Ortsteil Osterwick zum Jugendzentrum „Haus 
der Partnerschaft“ und über die Durchführung der Offenen Jugendarbeit in der Gemeinde 
Rosendahl geschlossen: 

 

§ 1 

Änderung der Trägerschaft 

Die Kolping Bildungswerk GmbH wird ab ……….. die Dienstleistungen vom Verein Kinder-
, Jugend- & Familienhilfe Kolping Rosendahl e.V.. für den Betrieb des Jugendzentrums im 
„Haus der Partnerschaft“, Brink 1 in Rosendahl-Osterwick und die Durchführung der Offenen 
Jugendarbeit übernehmen. Insoweit ist die Kolping-Bildungswerk GmbH ab ……….. 
Vertragspartner der Gemeinde Rosendahl für den bestehenden Kooperationsvertrag. 

 

§ 2 

Entfristung der Vertragslaufzeit 

Der Vertrag gilt unbefristet. Die im Grundlagenvertrag vom 15. September 2010 geregelten 
Kündigungsmodalitäten bleiben unverändert Bestandteil des Vertrags. 
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§ 3 

Sonstige Regelungen 

1. Die übrigen Regelungen des Grundlagenvertrages und der I. Änderung vom 
03.04.2015 sowie der II. Änderung vom 08.04.2019 gelten insgesamt fort. 

 
2. Jede Vertragspartei erhält eine Ausfertigung dieser III. Vertragsänderung. 

 

Rosendahl, den ……….. 

 

 

Für die Gemeinde Rosendahl: 

 

 

 

Christoph Gottheil 

Bürgermeister 

 

 

Für Kinder-, Jugend- & Familienhilfe Rosendahl e.V. 

 

 

 

Jürgen van Deenen Franz Potthoff 

1. Vorsitzender 2. Vorsitzender 

 

 

Für Kolping-Bildungswerk GV Münster GmbH 

 

 

 

Uwe Sluiter N.N. 

Geschäftsführer ........... 

 


